
Bauwerber*in 
 
Name: ……………………………. 
 
Anschrift: ………………………… 
 
…………………………………… 
 
Tel. Nr.: …………………………..    
 
 
An die       Ort, Datum …………………….. 
Marktgemeinde Markt Piesting 
Marktplatz 1 
2753 Markt Piesting 
 

 

Hiermit wird gem § 16 Abs 1 Z …. NÖ Bauordnung 2014, LGBl 1/2015 folgendes, 

meldepflichtiges Vorhaben 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 
in 2753 Markt Piesting, …………………………………………(Straße und Hausnummer) 
 
Grundstück…………………….. , EZ ………… , KG ………………………. 
bekanntgegeben. 
 
 
Beilagen (Information siehe Rückseite):  

………………………..……………. 

 

…………..………………………….    
 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

Meldung gem § 16 NÖ Bauordnung 2014 

behördliche Eintragung 

Unterschrift Bauwerber*in 

 



Folgende Beilagen sind § 16 Abs 2 – 4 NÖ Bauordnung anzuschließen: 

 

Der Meldung für ein Vorhaben nach Abs. 1 Z 1 (Klimaanlagen, Wärmepumpen) bis 3a, 
6 und 7 sind eine Darstellung und eine Beschreibung gemäß den technischen 
Vorgaben anzuschließen, die das Vorhaben ausreichend dokumentieren, und im Fall 
des § 58 Abs. 4 und 5 ein Nachweis über die Installation selbstregulierender 
Einrichtungen zur separaten Regelung der Temperatur. 
 
Der Meldung für ein Vorhaben nach Abs. 1 Z 2 (Klimaanlagen) ist ein Nachweis über 
die Errichtung einer entsprechend dimensionierten Photovoltaikanlage (§ 66a Abs. 3) 
anzuschließen. 
 
Der Meldung für ein Vorhaben nach Abs. 1 Z 3 und 3a (Heizkessel) ist eine 
Bescheinigung über die fachgerechte Aufstellung, die sich bei Heizkesseln mit 
automatischer Beschickung mit festen Brennstoffen auf die gesamte Anlage (samt 
Brennstofftransporteinrichtung) zu erstrecken hat, sowie ein Befund über die Eignung 
der Abgasführung für den angeschlossenen Heizkessel beizulegen. Diese 
Bescheinigungen und Befunde sind von befugten Fachleuten (§ 25 Abs. 1) 
auszustellen. 
 
Der Meldung für ein Vorhaben nach Abs. 1 Z 3b (Änderung des Brennstoffes) sind eine 
Bescheinigung über die fachgerechte Umrüstung, ein Nachweis über die Einhaltung der 
Emissionsgrenzwerte für den neuen Brennstoff sowie ein Befund über die Eignung der 
Abgasführung beizulegen. Diese Bescheinigungen und Befunde sind von befugten 
Fachleuten (§ 25 Abs. 1) auszustellen. 
 
Die Meldung für ein Vorhaben nach Abs. 1 Z 4 (Öfen) hat der hiezu befugte Fachmann 
an die Baubehörde unter Anschluss des Befundes über die Eignung der Abgasführung 
für den angeschlossenen Ofen zu erstatten. 
 
Der Meldung für ein Vorhaben nach Abs. 1 Z 6 (Ladepunkte) ist ein Elektroprüfbericht 
anzuschließen. 

 


